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Deutscher Bundestag  Drucksache 19/12413 
19. Wahlperiode 15.08.2019 

Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Thomas L. Kemmerich, Michael Theurer, 
Reinhard Houben, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/12126 – 

Fortschritt des Breitbandausbaus in Thüringen 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Leistungsstarke Breitbandverbindungen sind auch für die Zukunft ländlicher 
Regionen von großer Bedeutung. Für Digitalisierungsprozesse in der mittelstän-
dischen Wirtschaft, im Handwerk wie auch in der Landwirtschaft sind verläss-
liche, schnelle Internetverbindungen eine Grundvoraussetzung. Auch die Grün-
dung von Start-ups und die Ansiedlung neuer Unternehmen im ländlichen Raum 
sind ohne schnelles Internet heute nicht mehr denkbar. 

Nichtsdestotrotz scheinen nach Ansicht der Fragesteller der ländliche Raum und 
insbesondere Thüringen beim Ausbau der Breitbandverbindungen schlecht ab-
zuschneiden. So verfügen im Landkreis Altenburger Land nur 61 Prozent aller 
Haushalte über eine Breitbandverbindung von mindestens 50 Mbit/s. Im Wart-
burgkreis und dem Landkreis Sömmerda sind es jeweils nur 46 Prozent (Bun-
destagsdrucksache 19/5762). 

Aus Sicht der Fragesteller ist eine stark ausgebaute digitale Infrastruktur zu-
künftig eine Grundvorrausetzung für wirtschaftliche Prosperität. Die neuen 
Bundesländer liegen jedoch in der Bereitstellung von schnellen Internetverbin-
dungen meist auf den hinteren Plätzen (https://de.statista.com/statistik/daten/ 
studie/418427/umfrage/verfuegbarkeit-von-breitbandinternet-50mbits-nach- 
bundeslaendern/). Dabei sind es besonders diese Bundesländer, welche ein über-
durchschnittliches Wirtschaftswachstum benötigen, um nach der Wiederverei-
nigung die noch bestehende Lücke in der Wirtschaftsleistung zu anderen Bun-
desländern schließen zu können. Dieser Aufholprozess wird von der Bundesre-
gierung als essenziell bezeichnet. Aus diesem Grund müsste auch die Breitband-
versorgung in den neuen Bundesländern einen hohen Stellenwert für die Politik 
der Bundesregierung einnehmen. 
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1. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung die Abdeckung aller Haus-
halte in Thüringen mit einer Breitbandversorgung von mindestens 50 Mbit/s 
und 100 Mbit/s? 

Wie unterscheidet sich dabei die Versorgung von privaten Haushalten mit 
denen von Unternehmen? 

Aktuelle Breitbandverfügbarkeit in Thüringen: 

Art der Versorgung ≥ 50 Mbit/s ≥ 200 Mbit/s 
Breitbandverfügbarkeit Haushalte in % 83,8 48,0 
Breitbandverfügbarkeit Gewerbestandorte in % 81,9 47,9 

Bei der Auswertung ist zu berücksichtigen, dass die Breitbandverfügbarkeit an 
den Gewerbestandorten auf die verfügbaren Privatkundenbandbreiten abstellen, 
die im hohen Maße auch von gewerblichen Nutzern gebucht werden. Spezielle 
Individuallösungen einzelner Unternehmen werden hier statistisch nicht erfasst. 
Somit kann die tatsächliche Breitbandverfügbarkeit an den Gewerbestandorten 
etwas höher liegen als hier ausgewiesen. 

Eine valide Versorgungsdarstellung mit 100 Mbit/s ist für das Jahr 2018 nicht 
möglich. Alternativ zu den ≥ 100 Mbit/s werden hier und nachfolgend die Breit-
bandverfügbarkeit ≥ 200 Mbit/s dargestellt.  

2. Welchen Platz nimmt Thüringen im Vergleich mit anderen Bundesländern 
in der Versorgung der Haushalte mit hoher Breitbandversorgung ein (bitte 
nach 50 Mbit/s, 100 Mbit/s und 1000 Mbit/s auflisten)? 

Breitbandverfügbarkeit 
private Haushalte in % ≥ 50 Mbit/s Rang 

 ≥ 50 Mbit/s ≥ 200 Mbit/s Rang  
≥ 200 Mbit/s ≥ 1000 Mbit/s Rang 

 ≥ 1000 Mbit/s 
Bremen 97,2 1 93,3 1 92,5 1 
Hamburg 97,0 2 88,0 2 87,0 2 
Berlin 96,0 3 87,0 3 54,0 3 
Saarland 92,8 4 66,6 9 46,9 6 
Nordrhein-Westfalen 91,4 5 75,3 5 14,2 11 
Hessen 89,7 6 69,7 7 19,3 9 
Schleswig-Holstein 88,8 7 76,7 4 48,0 4 
Bayern 88,7 8 65,9 10 47,9 5 
Baden-Württemberg 87,4 9 71,9 6 6,2 15 
Niedersachsen 87,4 9 66,9 8 37,4 7 
Rheinland-Pfalz 85,8 11 60,4 11 12,8 13 
Thüringen 83,8 12 48,0 14 14,1 12 
Brandenburg 82,5 13 43,4 16 6,6 14 
Sachsen 78,1 14 52,6 13 31,5 8 
Mecklenburg- 
Vorpommern 72,6 15 54,3 12 14,9 10 
Sachsen-Anhalt 68,4 16 43,8 15 6,2 15 
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3. Welchen Bedarf sieht die Bundesregierung für eine Breitbandversorgung 
von 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s (Gigabit-Netze) und mehr in Thüringen? 

Die Bundesregierung gestaltet den Weg in die Gigabit-Gesellschaft mit höchster 
Priorität. Ziel ist es, den flächendeckenden Ausbau mit Gigabit-Netzen bis zum 
Jahr 2025 zu erreichen und Glasfaser in jeder Region und jeder Gemeinde und 
möglichst direkt bis zum Haus zu ermöglichen. 

4. In welchen Kommunen des Landkreises Altenburger Land sind die von der 
Bundesregierung für 2013 bis 2018 gesetzten Ziele für den Breitbandnetz-
ausbau bisher nicht erreicht worden? 

Wie hoch ist der Anteil der Glasfasertechnologie in den Kommunen (bitte 
alle einzeln, mit jeweiligen Mbit/s-Werten, auflisten)? 

5. In welchen Kommunen des Landkreises Eichsfeld sind die von der Bundes-
regierung für 2013 bis 2018 gesetzten Ziele für den Breitbandnetzausbau 
bisher nicht erreicht worden? 

Wie hoch ist der Anteil der Glasfasertechnologie in den Kommunen (bitte 
alle einzeln, mit jeweiligen Mbit/s-Werten, auflisten)? 

6. In welchen Kommunen des Landkreises Gotha sind die von der Bundesre-
gierung für 2013 bis 2018 gesetzten Ziele für den Breitbandnetzausbau bis-
her nicht erreicht worden? 

Wie hoch ist der Anteil der Glasfasertechnologie in den Kommunen (bitte 
alle einzeln, mit jeweiligen Mbit/s-Werten, auflisten)? 

7. In welchen Kommunen des Landkreises Greiz sind die von der Bundesregie-
rung für 2013 bis 2018 gesetzten Ziele für den Breitbandnetzausbau bisher 
nicht erreicht worden? 

Wie hoch ist der Anteil der Glasfasertechnologie in den Kommunen (bitte 
alle einzeln, mit jeweiligen Mbit/s-Werten, auflisten)? 

8. In welchen Kommunen des Landkreises Hildburghausen sind die von der 
Bundesregierung für 2013 bis 2018 gesetzten Ziele für den Breitbandnetz-
ausbau bisher nicht erreicht worden? 

Wie hoch ist der Anteil der Glasfasertechnologie in den Kommunen (bitte 
alle einzeln, mit jeweiligen Mbit/s-Werten, auflisten)? 

9. In welchen Kommunen des Landkreises Ilm-Kreis sind die von der Bundes-
regierung für 2013 bis 2018 gesetzten Ziele für den Breitbandnetzausbau 
bisher nicht erreicht worden? 

Wie hoch ist der Anteil der Glasfasertechnologie in den Kommunen (bitte 
alle einzeln, mit jeweiligen Mbit/s-Werten, auflisten)? 

10. In welchen Kommunen des Landkreises Kyffhäuserkreis sind die von der 
Bundesregierung für 2013 bis 2018 gesetzten Ziele für den Breitbandnetz-
ausbau bisher nicht erreicht worden? 

Wie hoch ist der Anteil der Glasfasertechnologie in den Kommunen (bitte 
alle einzeln, mit jeweiligen Mbit/s-Werten, auflisten)? 

11. In welchen Kommunen des Landkreises Nordhausen sind die von der Bun-
desregierung für 2013 bis 2018 gesetzten Ziele für den Breitbandnetzausbau 
bisher nicht erreicht worden? 

Wie hoch ist der Anteil der Glasfasertechnologie in den Kommunen (bitte 
alle einzeln, mit jeweiligen Mbit/s-Werten, auflisten)? 
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12. In welchen Kommunen des Landkreises Saale-Holzland-Kreis sind die von 
der Bundesregierung für 2013 bis 2018 gesetzten Ziele für den Breitband-
netzausbau bisher nicht erreicht worden? 

Wie hoch ist der Anteil der Glasfasertechnologie in den Kommunen (bitte 
alle einzeln, mit jeweiligen Mbit/s-Werten, auflisten)? 

13. In welchen Kommunen des Landkreises Saale-Orla-Kreis sind die von der 
Bundesregierung für 2013 bis 2018 gesetzten Ziele für den Breitbandnetz-
ausbau bisher nicht erreicht worden? 

Wie hoch ist der Anteil der Glasfasertechnologie in den Kommunen (bitte 
alle einzeln, mit jeweiligen Mbit/s-Werten, auflisten)? 

14. In welchen Kommunen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt sind die von der 
Bundesregierung für 2013 bis 2018 gesetzten Ziele für den Breitbandnetz-
ausbau bisher nicht erreicht worden? 

Wie hoch ist der Anteil der Glasfasertechnologie in den Kommunen (bitte 
alle einzeln, mit jeweiligen Mbit/s-Werten, auflisten)? 

15. In welchen Kommunen des Landkreises Schmalkalden-Meiningen sind die 
von der Bundesregierung für 2013 bis 2018 gesetzten Ziele für den Breit-
bandnetzausbau bisher nicht erreicht worden? 

Wie hoch ist der Anteil der Glasfasertechnologie in den Kommunen (bitte 
alle einzeln, mit jeweiligen Mbit/s-Werten, auflisten)? 

16. In welchen Kommunen des Landkreises Sömmerda sind die von der Bun-
desregierung für 2013 bis 2018 gesetzten Ziele für den Breitbandnetzausbau 
bisher nicht erreicht worden?  

Wie hoch ist der Anteil der Glasfasertechnologie in den Kommunen (bitte 
alle einzeln, mit jeweiligen Mbit/s-Werten, auflisten)? 

17. In welchen Kommunen des Landkreises Sonneberg sind die von der Bun-
desregierung für 2013 bis 2018 gesetzten Ziele für den Breitbandnetzausbau 
bisher nicht erreicht worden? 

Wie hoch ist der Anteil der Glasfasertechnologie in den Kommunen (bitte 
alle einzeln, mit jeweiligen Mbit/s-Werten, auflisten)? 

18. In welchen Kommunen des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis sind die von 
der Bundesregierung für 2013 bis 2018 gesetzten Ziele für den Breitband-
netzausbau bisher nicht erreicht worden? 

Wie hoch ist der Anteil der Glasfasertechnologie in den Kommunen (bitte 
alle einzeln, mit jeweiligen Mbit/s-Werten, auflisten)? 

19. In welchen Kommunen des Landkreises Wartburgkreis sind die von der Bun-
desregierung für 2013 bis 2018 gesetzten Ziele für den Breitbandnetzausbau 
bisher nicht erreicht worden? 

Wie hoch ist der Anteil der Glasfasertechnologie in den Kommunen (bitte 
alle einzeln, mit jeweiligen Mbit/s-Werten, auflisten)? 
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20. In welchen Kommunen des Landkreises Weimarer Land sind die von der 
Bundesregierung für 2013 bis 2018 gesetzten Ziele für den Breitbandnetz-
ausbau bisher nicht erreicht worden? 

Wie hoch ist der Anteil der Glasfasertechnologie in den Kommunen (bitte 
alle einzeln, mit jeweiligen Mbit/s-Werten, auflisten)? 

Die Fragen 4 bis 20 werden durch die Angaben in der beigefügten Tabelle* be-
antwortet. 

21. Wie hoch ist der Anteil der Glasfasertechnologie in den Kreisfreien Städten 
Erfurt, Jena, Gera, Weimar, Eisenach und Suhl? 

Sind dabei einzelne Stadtteile auszumachen, welche eine über- oder unter-
durchschnittliche Versorgung aufweisen, und wenn ja, welche sind dies je-
weils? 

Eine generelle Aussage zur über- und unterdurchschnittlichen Versorgung auf 
Stadtteilebene in den Kreisfreien Städten ist nicht möglich. 

Im Übrigen wird auf die beigefügte Tabelle* verwiesen. 

22. Wie bewertet die Bundesregierung die in der Vorbemerkung der Fragesteller 
dargelegte Einschätzung, dass für den wirtschaftlichen Aufholprozess Thü-
ringens und die neuen Bundesländer eine herausragende digitale Infrastruk-
tur nötig ist? 

Was sind in Anbetracht dessen aus Sicht der Bundesregierung Gründe für 
das schlechte Abschneiden der neuen Bundesländer in der Breitbandversor-
gung? 

Die Bundesregierung verfolgt den Ansatz, dass in ganz Deutschland eine leis-
tungsstarke Festnetz- und Mobilfunkinfrastruktur verfügbar ist. Eine hochleis-
tungsfähige Breitbandversorgung ist die Basis, um der Wirtschaft und Gesell-
schaft in ganz Deutschland eine faire Teilhabe am digitalen Wandel zu ermögli-
chen. Ziel der Bundesregierung ist es deshalb, sowohl den Regulierungsrahmen 
als auch die Förderpolitik weiter zu verbessern, um den Ausbau von Gigabitnet-
zen noch weiter zu beschleunigen. 

Insbesondere in den ländlich geprägten Regionen ist der Netzausbau vielfach 
nicht rentabel und in Folge dessen eine zufriedenstellende Breitbandversorgung 
nicht immer gegeben. Hinzu kommt, dass in den neuen Ländern historisch be-
dingt ein geringerer Anteil der Haushalte mit hochleistungsfähigen Koaxialka-
beln versorgt sind. Umso wichtiger ist die hohe Akzeptanz des Breitbandförder-
programms, das in den neuen Ländern überproportional stark in Anspruch ge-
nommen wird.  

23. Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregierung die Investitionen in den 
Breitbandausbau in Thüringen seit 2015 insgesamt, und wie hoch war hierbei 
der Anteil an Förderung durch den Bund? 

Informationen zu den Investitionen in den Breitbandausbau auf Landesebene lie-
gen der Bundesregierung nicht vor. Aus dem Breitbandförderprogramm des Bun-
des wurden seit 2015 für Thüringen 293,5 Mio. Euro bewilligt.

                                                      
* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/12413 auf der Internetseite des Deutschen 

Bundestages abrufbar. 
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